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Wo soll die Holdinggesellschaft 
errichtet werden?
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Der börsennotierte US-Konzern, die Peach 

Inc., verfügt über zahlreiche 100-prozentige 

Tochtergesellschaften in Deutschland, in an-

deren europäischen Ländern, Asien und Südame-

rika. Jim Jeter, der Vice President of Taxes von 

Peach Inc., fragt per E-Mail an, welche konkreten 

Vorteile die Bündelung der europäischen Beteili-

gungen in einer EU-Holdinggesellschaft ver-

spricht. Jim erwähnt, dass die Wettbewerber des 

US-Konzerns nach Hörensagen eine EU-Holding 

in den Niederlanden und in Luxemburg errichtet 

haben. Er fragt, in welchem europäischen Land 

typische Holdinggesellschaften für US-amerikani-

sche Unternehmen unserer Erfahrung nach ange-

siedelt werden.

erscheinungsformen und Vorteile
Die organisatorische Zusammenfassung von Be-

teiligungen in Holdinggesellschaften kann sehr 

unterschiedlichen (betriebswirtschaftlichen) Zwe-

cken dienen, was sich in der Typologie niederge-

schlagen hat. So finden sich in der Praxis Lan-

desholdings, Regionalholdings, Zwischenholdings, 

Familienholdings, Vermögensholdings oder gar 

Doppelfunktionen wie Auslands- und Manage-

mentholdings, um nur einige zu nennen.

Mit dem Wachsen einer Unternehmensgruppe 

geht meist die Erhöhung der grenzüberschreiten-

den Aktivitäten einher, so dass das Konzernma-

nagement über eine Holdingstruktur grundsätz-

lich an Bedeutung gewinnt. Während die 

betriebswirtschaftlichen Überlegungen meist auf 

die Etablierung einer Dachholding abzielen, fo-

kussiert man sich bei der Steuerplanung mit Hol-

dinggesellschaften regelmäßig auf die Errichtung 

von Zwischenholdings.

Typische steuerliche Zielsetzungen beziehungs-

weise Vorteile, die mit der Errichtung einer Hol-

dinggesellschaft erreicht werden können, umfas-

sen unter anderem

•	 	steueroptimale	 Allokation	 von	 Finanzierungs-

aufwand

•	 	Reduzierung	 von	 Quellensteuern	 auf	 Dividen-

den, Lizenzgebühren und Zinszahlungen

•	 	Nutzung	von	DBA-Privilegien

•	 	Konsolidierung	 von	 positiven	 und	 negativen	

Ergebnissen verschiedener Konzerneinheiten

•	 	steuerwirksame	Finanzierung	von	Beteiligungen

•	 	Minimierung	 der	 Steuerpflicht	 auf	 Veräuße-

rungsgewinne

•	 	Geltendmachung	 von	 Teilwertabschreibungen,	

Betriebsstättenverlusten sowie Veräußerungs-

verlusten

•	 	Nutzung	von	Steuergutschriften

•	 	Vermeidung	von	Anrechnungsüberhängen

•	 	Umqualifizierung	von	Einkünften	und

•	 	Vermeidung	ausländischer	Erbschaftsteuern.

Ausgangspunkt einer Holdingstruktur ist die Zwi-

schenschaltung	 einer	 Gesellschaft	 (Zwischenein-

heit) in einem Rechtskreis, um insbesondere durch 

Umleitung, Umformung oder temporäre Abschir-

mung von Einkünften Steuervorteile gegenüber 

einem Direktbezug der Einkünfte zu erzielen. Was 

die Rechtsform der Holdinggesellschaft betrifft, so 

dominiert im grenzüberschreitenden Bereich die 

Kapitalgesellschaft.

Voraussetzungen für die eignung eines landes als 
Holdingstandort
Das Anforderungsprofil an den Holdingstandort 

ist von der mit der Struktur verknüpften Zielset-

zung abhängig. Da für den Einsatz von Holding-

gesellschaften vielfältige Steuermotivationen 

existieren, muss sich die Suche nach dem geeig-

neten Standort für deren Verwirklichung an der 

jeweiligen Zielsetzung orientieren. Eine allge-

meingültige Empfehlung für ein bestimmtes Land 

als bester Holdingstandort kann deshalb nicht 

ausgesprochen werden. Vielmehr ist insoweit im-

mer auf die spezielle Interessenlage des Konzerns 

und	 dessen	 abkommensrechtliche	 Verflechtung	

mit potenziellen Holdingstaaten abzustellen.

Klassische Holdingstaaten wie die Niederlande, 

Luxemburg und die Schweiz haben zwischenzeit-

lich	Konkurrenz	aus	Gibraltar,	Österreich,	Spanien	
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und Zypern bekommen. Daneben locken klassische 

Steueroasen wie die Bahamas, Bermudas, Cayman 

Islands oder die Niederländischen Antillen mit 

Niedrigsteuersätzen.	Aus	außersteuerlichen	Grün-

den wie beispielsweise der schlechten Erreichbar-

keit und Infrastruktur erscheint der Einsatz von 

Holdinggesellschaften in Steueroasen als proble-

matisch. Hinzu kommt aus steuerlicher Sicht, dass 

Steueroasen regelmäßig über keine Doppelbesteu-

erungsabkommen (DBA) mit Industriestaaten ver-

fügen und sie im besonderen Maße durch steuerli-

che Abwehrmaßnahmen der Heimatstaaten 

(Hinzurechnungsbesteuerung, in Deutschland 

§§	7-14	AStG,	 oder	Anti-Missbrauchsvorschriften,	

für Deutschland beispielsweise § 42 AO etc.) be-

troffen sind. Daraus lässt sich die prinzipielle Emp-

fehlung	ableiten,	dass	sich	Gesellschaften	in	Steu-

eroasen für Holdingstrukturen kaum eignen.

Führt man unabhängig von den konkreten be-

trieblichen Verhältnissen eine Länderanalyse be-

züglich der Eignung als Holdingstandort durch, so 

sollte der gesuchte Holdingstandort idealerweise 

folgende steuerliche Eigenschaften aufweisen:

•	 	Freistellung	von	Dividenden-	und	Betriebsstät-

teneinkünften sowie von entsprechenden Ver-

äußerungsgewinnen

•	 	Abzugsfähigkeit	 von	 Refinanzierungskosten,	

Teilwertabschreibungen und Betriebsstätten-

verlusten

•	 	Doppelbesteuerungsabkommen	 mit	 wichtigen	

Handelspartnern	 (zur	 Minimierung	 von	 Quel-

lensteuern auf vereinnahmte Erträge)

•	 	keine	Quellensteuern	auf	abfließende	Dividen-

den, Zinsen und Lizenzgebühren

•	 	niedrige	laufende	Besteuerung	der	Holding	und	

ihrer Mitarbeiter

•	 	positives	lokales	Steuerklima,	z.B.	unbegrenzter	

Verlustvortrag,	Gruppenbesteuerung,	keine	Hin-

zurechnungsbesteuerung, keine / großzügige 

Regelung	zur	Gesellschafterfremdfinanzierung

•	 	keine	Substanz-	oder	Kapitalverkehrsteuern.

ländervergleich für Holdingstandorte in der eU
Dass die steuerlichen Vor- und Nachteile relativ un-

gleich auf die einzelnen Länder verteilt sind, wird 

durch die nachstehende Analyse der wichtigsten 

Holdingstandortfaktoren in vier ausgewählten Län-

dern (Deutschland, Luxemburg, die Niederlande und 

Zypern) deutlich. Insoweit existiert „der“ universelle 

und damit ideale Holdingstandort nicht, sondern die 

Beurteilung eines Holdingstandorts hängt im Einzel-

fall von den zu erwartenden Zahlungsströmen ab. 

Die	Übersicht	basiert	auf	dem	Gesetzesstand	in	ver-

schiedenen Staaten zum 1. Januar 2011:

P+P Pöllath + Partners

2   azur 01 11 Karrieremagazin für junge Juristen

S t e u e r r e c h t1

Stichworte
Zwischenhold ings

D oppelbesteuerungs  - 
abkommen (DBA)

S cor ing  Model l

B et r iebsausgabenabzugsverbot

D ebt  push  down

* * * * * Deutschland Luxemburg die Niederlande Zypern
Steuersatz auf nicht steuerbefreites 15 % plus 5,5 %   28,59 %   25,5 % 10 % 
Einkommen der Holding SolZ plus 11 - 18 % (21 % + 4 % + 6,75 %)
  GewSt (zusammen 26 - 33 %)  

Dividendenbesteuerung
Inlandsbeteiligung 95 % steuerfrei steuerfrei steuerfrei steuerfrei
 – Quote (min.) - (bei GewSt 15 %) 10 % oder AK ≥ eur 1,2 Mio. 5 % -
 – haltedauer (min.) - 1 Jahr - 
Auslandsbeteiligung 95 % steuerfrei steuerfrei steuerfrei steuerfrei
 – Quote (min.) - (bei GewSt 10 % bzw. 15 %) 10 % oder AK ≥ eur 1,2 Mio. 5 % 1 %
 – haltedauer (min.) - 1 Jahr - -

Veräußerungsgewinnbesteuerung
Inlandsbeteiligung 95 % steuerfrei steuerfrei steuerfrei steuerfrei
 – Quote (min.) - 10 % oder AK ≥ eur 6 Mio. 5 % -
 – haltedauer (min.) - 1 Jahr - 
Auslandsbeteiligung 95 % steuerfrei steuerfrei steuerfrei grds. steuerfrei
 – Quote (min.) - 10 % oder AK ≥ eur 6 Mio. 5 % -
 – haltedauer (min.) - 1 Jahr - -

Quellensteuer auf Dividenden aus qualifizierten Beteiligungen an
 – europa-Mutter 0 % (MtrL) keine 0 % (MtrL) keine
 – uSA-Mutter 0 % (DBA) keine 0 % (DBA) keine

Abzugsfähigkeit von Veräußerungsverlusten bei In- und Auslandsbeteiligungen
  nicht abzugsfähig abzugsfähig nicht abzugsfähig nicht abzugsfähig

Kapitalsteuer
 – auf Kapitaleinlagen keine keine keine 0,6 % auf authorisiertes Stammkapital
 – auf einbringungen von Auslandsbeteiligungen keine grds. keine keine 0,6 % auf authorisiertes Stammkapital

Abzugsfähigkeit von Fremdfinanzierungskosten
 – Finanzierungskosten für Auslandsbeteiligungen grds. abzugsfähig abzugsfähig (mit recapture) abzugsfähig nicht abzugsfähig
 – FK: eK-Beschränkung ≤ 30 % steuerliches eBItDA oder  85:15 grds. 3:1 keine
  < eur 3 Mio. oder eigenkapitalvergleich 

DBA 88 53 83 36

Hinzurechnungsbesteuerung ja keine keine keine

AK = Anschaffungskosten
MtrL = richtlinie Nr. 90/435/eWG des rates vom 23.7.1990 (sog. Mutter-tochter-richtlinie) zuletzt geändert durch richtlinie 2006/98/eG des rates vom 20.11.2006 (ABI. eu Nr. L 363, S.129)
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Der US-amerikanische Konzern muss nun unter 

Berücksichtigung der erwarteten Zahlungsströ-

me	eine	Gewichtung	der	einzelnen	Holdingkrite-

rien vornehmen. Der Standortvergleich lässt sich 

zum Beispiel anhand einer Punkterechnung (Sco-

ring Modell) durchführen. Dabei wird einerseits 

das Holdingkriterium gewichtet (z.B. Bedeu-

tungsstufe 1 bis 5), andererseits die Erfüllung 

des Kriteriums in den ausgewählten Ländern be-

wertet (z.B. Erfüllungsgrad 1 bis 5). Multipliziert 

man beide Zahlen und addiert pro Land die Er-

gebnisse in Bezug auf alle Holdingkriterien, er-

hält man die zu vergleichende Länderpunktzahl.

Übung: Versetzen Sie sich in die Position von Jim 

Jeter und führen Sie mittels Scoring Modell einen 

Ländervergleich	 durch.	 Gehen	 Sie	 davon	 aus,	

dass die Peach Inc. ihre Beteiligungen an ihren 

europäischen Tochtergesellschaften langfristig 

halten will, es steht also die Vereinnahmung von 

Dividenden und nicht die Veräußerung von Betei-

ligungen im Fokus. Des Weiteren soll die Hol-

dinggesellschaft regelmäßig Dividenden an die 

Peach Inc. zahlen.

•	 	Liegt	 der	 Schwerpunkt	 einer	 Holdingstruktur	

auf dem steuerfreien Bezug von Dividenden, so 

sind die Niederlande und Zypern besonders at-

traktiv. Deutschlands Bedingungen sind inso-

weit zwar durch den Verzicht auf Haltefristen 

und	Mindestbeteiligungsquoten	(Ausnahme	bei	

Gewerbesteuer)	günstig,	allerdings	ist	das	fik-

tive 5-prozentige Betriebsausgabenabzugsver-

bot	des	§	8b	Abs.	5	KStG	im	grenzüberschrei-

tenden Vergleich ein Standortnachteil.

•	 	Sollte	 die	 Vermeidung	 von	 Quellensteuer	 auf	

Dividenden von der Holdinggesellschaft an die 

US-Muttergesellschaft im Vordergrund stehen, 

so offerieren Luxemburg und Zypern die beste 

Lokation, denn beide Länder erheben nach na-

tionalem	 Recht	 keine	 Quellensteuer	 auf	 Divi-

denden an eine US-amerikanische Mutterge-

sellschaft. Zwar bieten Deutschland und die 

Niederlande nach ihren Doppelbesteuerungs-

abkommen mit den USA ebenfalls eine 0-pro-

zentige	 Quellensteuer	 auf	 Dividenden,	 jedoch	

sind hierzu weitere Voraussetzungen zu erfül-

len wie beispielweise eine mindestens 80-pro-

zentige Beteiligung an den Stimmrechten seit 

mindestens 12 Monaten (Art. 10 Abs. 3 Buch-

stabe a DBA-USA vom 1. Juni 2006) und spezi-

fische, komplexe Klauseln des Art. 28 (Schran-

ken für die Abkommensvergünstigungen, s. 

Art. 10 Abs. 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa 

bis dd DBA-USA).

•	 	Steht	 der	 maximale	 Zinsabzug	 (debt push 

down) im Fokus, so bieten Luxemburg und die 

Niederlande gute Regelungen.

•	 	Das	 Netz	 von	 Doppelbesteuerungsabkommen	

ist in Deutschland am umfangreichsten.

•	 	Deutschland	verfügt	 im	Gegensatz	zu	den	an-

deren drei hier betrachteten Ländern über 

Vorschriften zur Hinzurechnungsbesteuerung. 

Die Regelungen zur Hinzurechnungsbesteue-

rung	finden	sich	in	§§	7	-	14	AStG.	Ziel	dieser	

Vorschriften ist die Durchbrechung der Ab-

schirmwirkung von ausländischen, niedrigbe-

steuerten (effektive Steuerbelastung < 25% (§ 8 

Abs.	3	AStG))	Kapitalgesellschaften,	 an	denen	

ein Steuerinländer beteiligt ist.

Die Niederlande und Luxemburg zeigen über 

Jahrzehnte hinweg eine Konsistenz in ihren Be-

mühungen um die Ansiedlung von Holdinggesell-

schaften in ihrem Hoheitsgebiet. Dies zeigt sich 

auch durch die Wahl seitens der Wettbewerber.

Übertragung der deutschen tochterkapital
gesellschaft auf die neue zwischenholding
Jim Jeter von Peach Inc. bedankt sich für die 

Übersicht der wichtigen Holdingstandortfakto-

ren und teilt mit, dass die Niederlande als Ort für 

die europäische Holdinggesellschaft – zum einen 

aufgrund des Ergebnisses nach dem Scoring Mo-

dell und zum anderen aus außersteuerlichen 

Überlegungen wie das bereits in Holland vorhan-

dene Personal und die Internationalität der Nie-

derlande – in Betracht gezogen wird. Jim fragt 

an, ob und wie die existierende deutsche Toch-

terkapitalgesellschaft der Peach Inc., die D-

GmbH,	auf	die	neue	niederländische	Holdingge-

sellschaft, die Holding BV, eine Kapitalgesellschaft, 

übertragen werden kann.

Verkauft die Peach Inc. sämtliche Anteile an der 

D-GmbH	an	die	 niederländische	Holding	BV,	 so	

unterliegt ein etwaiger Veräußerungsgewinn in 

Deutschland nicht der 5%igen Besteuerung nach 

§	8b	Abs.	2	und	Abs.	3	Satz	1	KStG,	da	nach	dem	

DBA mit den USA, die USA als Staat in dem der 

Veräußerer ansässig ist, das ausschließliche Be-

steuerungsrecht für einen etwaigen Veräuße-

rungsgewinn haben (Art. 13 Abs. 5 DBA-USA). Da 

die USA den potenziellen Veräußerungsgewinn 
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nicht von der Besteuerung ausnehmen, ist der 

Verkauf	der	Anteile	an	der	D-GmbH	an	die	Hol-

ding BV durch die Peach Inc. keine Alternative. 

Neben dem Verkauf wird eine Einbringung der 

Anteile	an	der	D-GmbH	in	die	Holding	BV	durch	

die Peach Inc. diskutiert, da für Zwecke der US-

Besteuerung die Aufdeckung der stillen Reserven 

in	den	Anteilen	an	der	D-GmbH	vermieden	wer-

den kann. Die share-for-share transaction ist un-

ter	 den	 Voraussetzungen	 des	 §	21	 UmwStG	 in	

Deutschland steuerneutral, d.h. zu Buchwerten, 

möglich. Die Peach Inc. kann ihre Anteile an der 

D-GmbH	 auf	Antrag	 zum	 Buchwert	 in	 die	 Hol-

ding BV einbringen, wenn die erwerbende Hol-

dinggesellschaft aufgrund ihrer Beteiligungen 

einschließlich der übernommenen Anteile nach-

weisbar unmittelbar die Mehrheit der Stimm-

rechte	 an	 der	 erworbenen	Gesellschaft	 hat,	 de-

ren	 Anteile	 eingebracht	 werden	 (qualifizierter	

Anteilstausch; § 21 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 

1	UmwStG)	und	das	deutsche	Besteuerungsrecht	

für die Veräußerung der erhaltenen Anteile nicht 

ausgeschlossen oder beschränkt ist (§ 21 Abs. 2 

Satz	3	Nr.	1	UmwStG)	oder	ein	Einbringungsge-

winn aufgrund des Art. 8 der EU-Fusionsrichtli-

nie nicht besteuert werden darf (§ 21 Abs. 2 Satz 

3	 Nr.	 2	 1.	 Halbsatz	 UmwStG).	 Im	 vorliegenden	

Fall	ist	ein	qualifizierter	Anteilstausch	i.S.d.	§	21	

Abs.	1	Satz	2	UmwStG	gegeben,	da	die	niederlän-

dische Holding BV aufgrund der Einbringung un-

mittelbar sämtliche Anteile (ein Anteil entspricht 

einer	Stimme)	an	der	D-GmbH	innehätte	und	das	

deutsche Besteuerungsrecht des späteren Veräu-

ßerungsgewinns bzw. des Einbringungsgewinns 

nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen wird 

(Art. 8 Abs. 1 DBA-Niederlande). Voraussetzung 

ist des Weiteren, dass der übernehmende Rechts-

träger nach den Rechtsvorschriften eines Mit-

gliedstaats der Europäischen Union oder eines 

Mitgliedstaats des Europäischen Wirtschafts-

raums gegründet ist und dessen Sitz sowie Ort 

der	Geschäftsleitung	sich	innerhalb	des	Hoheits-

gebietes eines dieser Staaten befindet (§ 1 Abs. 4 

Satz	1	Nr.	1	i.V.m.	Abs.	2	Satz	1	Nr.	1	UmwStG).	

Diese Voraussetzung ist vorliegend ebenfalls er-

füllt,	da	die	Anteile	an	der	deutschen	D-GmbH	in	

eine niederländische Kapitalgesellschaft, d.h. in 

eine	EU-Gesellschaft,	eingebracht	werden.	Nicht	

erforderlich ist, dass der einbringende Rechts-

träger, hier die US-amerikanische Peach Inc., 

eine	 EU/EWR-Gesellschaft	 ist.	 Ferner	 setzt	 die	

Anwendung	 des	 §	21	 UmwStG	 die	 Einbringung	

von	Anteilen	an	Kapitalgesellschaften	gegen	Ge-

währung neuer Anteile voraus. Neben den neuen 

Anteilen können auch andere Wirtschaftsgüter 

(Geld,	Forderungen,	etc.)	gewährt	werden.	Aller-

dings bestehen Beschränkungen für den Buch-

wertansatz, soweit der Anteil anderer Wirt-

schaftsgüter bestimmte Wertgrenzen übersteigt 

(§	21	 Abs.	 1	 Satz	 3	 UmwStG).	 Als	 Ergebnis	 ist	

festzuhalten, dass die share-for-share transac-

tion in Deutschland steuerneutral, d.h. zu Buch-

werten,	nach	§	21	UmwStG	möglich	ist.

Fazit
Holdinggesellschaften können zur Erzielung au-

ßersteuerlicher Vorteile wie auch zur Verbesse-

rung	der	Konzernsteuerquote	eingesetzt	werden.	

Die erfolgreiche Implementierung der Holding-

struktur	 setzt	 voraus,	 dass	 die	 gesetzlichen	Ge-

staltungsgrenzen in die Steuerplanung mit ein-

bezogen werden und die möglichen gegenläufigen 

Steuereffekte sowie die einmaligen und laufen-

den Kosten der Restrukturierung berücksichtigt 

werden.

Dabei ist bei der Wahl des Standortes für die Hol-

dinggesellschaft die Zielsetzung ausschlagge-

bend. Vernachlässigt man sämtliche steuerliche 

Kriterien, so kann Deutschland mit einem guten 

Marktzugang, zahlreichen potenziellen Kunden, 

einer guten Infrastruktur und einer internationa-

len Ausrichtung überzeugen. Beim Blick auf die 

steuerlichen Standortkriterien zeigt sich für 

Deutschland ein unstetes Bild, so dass Deutsch-

land aus rein steuerlicher Sicht in der Regel un-

attraktiver als Holdingstandort ist als die hier 

betrachteten Länder die Niederlande, Luxem-

burg oder Zypern.

Wurde ein Standort für eine Holding gewählt, ist 

zu beachten, dass eine permanente Auseinander-

setzung mit sich wandelnden Holdingregelungen 

und eine sorgfältige Analyse der länderspezifi-

schen Anti-Missbrauchsvorschriften unerlässlich 

sind. Die Steuerplanung mit Holdinggesellschaf-

ten zeigt sich somit als herausfordernde Aufgabe.
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